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Zusammenfassung der Information:  

Der Haupt- und Finanzausschuss und der Gemeinderat nehmen die Information zur Kennt-
nis: 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 keine  

  
Einnahmen:  
 keine  

  
Finanzierung:  
 keine  

  
Folgekosten:  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Ab 01. Januar 2025 ändert sich die Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer. Damit das 
Finanzamt die neuen Grundsteuermessbeträge festlegen kann, müssen die Steuerpflichti-
gen Feststellungserklärungen abgeben. Die Frist zur Abgabe der Erklärungen für die 
Grundsteuer B endete am 31. Januar 2023; die Erklärungen für die Grundsteuer A können 
bis 31. März 2023 abgegeben werden. Für die Ermittlung der Grundsteuermessbeträge 
werden die Bodenrichtwerte herangezogen. Die Steuerpflichtigen erhalten vom Finanzamt 
zunächst die Grundsteuermessbescheide. Die Stadt Heidelberg erhält ebenfalls Ausferti-
gungen der Messbescheide, sodass unter Berücksichtigung des kommunalen Hebesatzes 
die Grundsteuerbescheide erlassen werden können. 

In der Diskussion um die Einführung der Reform soll generell eine Aufkommensneutralität 
hinsichtlich der gesamten Grundsteuereinnahmen einer Kommune angestrebt werden. 
Der Versand der Grundsteuermessbescheide durch die Finanzämter wird sich bis zum 
Jahr 2024 erstrecken. Daher können die Kommunen ihre neuen Hebesätze erst im Laufe 
des Jahres 2024 festlegen. 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.03.2023 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.03.2023 

23.2 G rundsteuerreform 
hier: Statusbericht und Informationen zur Aufkommensneutralität 
Informationsvorlage 0035/2023/IV 

Stadtrat Dr. Gradel stellt und begründet den Sachantrag der CDU-Fraktion (siehe Anla-

ge 01 zur Drucksache 0035/2023/IV), der heute auch als Tischvorlage verteilt ist: 

Wir beantragen die Durchführung eines Workshops unter Beteiligung von allen Hand-
lungsakteuren, die mit dieser Thematik befasst sind, wie zum Beispiel Haus + Grund. 

Ziel ist die umfassende Information der Beteiligten und die Erarbeitung möglicher politi-
scher und verwaltungstechnischer Handlungsspielräume zur Vermeidung von Ungleich-
behandlung. 

Herr Polivka, Leiter des Amtes für Finanzen, Liegenschaften und Konversion, erklärt, die 
Kommunen seien in der jetzigen Situation „machtlos“. Man könne momentan nur erläutern, 
was die Grundlagen des Vorgehens seien, habe jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keine Ein-
flussmöglichkeit. Eine Einflussmöglichkeit habe man erst im Rahmen der Festlegung der 
Hebesätze, die jedoch – wie in der Vorlage beschrieben – frühestens 2024 erfolgen könne. 

In der anschließenden Aussprache wird deutlich, dass das Gremium hinsichtlich des 
Sachantrags geteilter Meinung ist. Ein Teil der Ausschussmitglieder spricht sich für den 
Antrag aus. Das Thema sei aktuell sehr brisant und wichtig. In einem Workshop könne be-
sprochen werden, was man seitens des Gemeinderates tun könne, welche Handlungs-
spielräume man habe und welche Informationen an Betroffene gegeben werden können. 

Stadtrat Cofie-Nunoo erklärt, ihm sei die Wichtigkeit des Themas zwar bewusst, ihm fehle 
jedoch der Bezug zur inhaltlichen Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses zum 
jetzigen Zeitpunkt. 

Nach einem weiteren regen Austausch zu dieser Thematik stellt Stadtrat Zieger den Ge-
schäftsordnungsantrag auf 

Ende der Debatte. 
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Dieser wird von einer ausreichenden Anzahl von Mitgliedern des Haupt- und Finanzaus-
schusses unterstützt, sodass Erster Bürgermeister Odszuck darüber abstimmen lässt. 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Danach stellt er den Sachantrag der CDU-Fraktion zur Abstimmung: 

Wir beantragen die Durchführung eines Workshops unter Beteiligung von allen Hand-
lungsakteuren, die mit dieser Thematik befasst sind, wie zum Beispiel Haus + Grund. 

Ziel ist die umfassende Information der Beteiligten und die Erarbeitung möglicher politi-
scher und verwaltungstechnischer Handlungsspielräume zur Vermeidung von Ungleich-
behandlung. 

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 7 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stimmen 

Somit ergibt sich folgende 

B eschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses: 

E soll ein Workshop unter Beteiligung von allen Handlungsakteuren, die mit dieser Thema-
tik befasst sind, wie zum Beispiel Haus + Grund, durchgeführt werden. 

Ziel ist die umfassende Information der Beteiligten und die Erarbeitung möglicher politi-
scher und verwaltungstechnischer Handlungsspielräume zur Vermeidung von Ungleich-
behandlung. 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
Erster Bürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 23.03.2023 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 23.03.2023 

29 .2 G rundsteuerreform 
hier: Statusbericht und Informationen zur Aufkommensneutralität 
Informationsvorlage 0035/2023/IV 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner weist auf die Beratung im Haupt- und Finanzaus-
schuss am 08.03.2023 und die dort abgestimmte Beschlussempfehlung hin. 

Stadtrat Cofie-Nunoo erklärt, seine Fraktion habe im Haupt- und Finanzausschuss gegen 
die Beschlussempfehlung gestimmt. Um jedoch die Perspektiven der Mietenden frühest-
möglich einzubringen, könne man der Beschlussempfehlung heute zustimmen, wenn die-
se um den Mieterverein ergänzt werde. 

Stadtrat Dr. Gradel und Stadtrat Breer gehen noch einmal darauf ein, wie wichtig die 
Durchführung des Workshops sei, da das Thema die Bürgerschaft sehr beschäftige. Die 
Aufnahme des Mietervereins in die Beschlussempfehlung werde unterstützt. 

Abschließend stellt Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner daraufhin die Beschlussempfeh-
lung des Haupt- und Finanzausschusses mit der Ergänzung um den Mieterverein zur Ab-
stimmung. 

B eschluss des Gemeinderates (Ergänzung fett dargestellt): 

E soll ein Workshop unter Beteiligung von allen Handlungsakteuren, die mit dieser Thema-
tik befasst sind, wie zum Beispiel Haus + Grund und Mieterverein, durchgeführt werden. 

Ziel ist die umfassende Information der Beteiligten und die Erarbeitung möglicher politi-
scher und verwaltungstechnischer Handlungsspielräume zur Vermeidung von Ungleich-
behandlung. 

gezeichnet  
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Beschluss 
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Begründung:  

1. Sta tusbericht zur Umsetzung der Grundsteuerreform:  

Ab dem 01. Januar 2025 ändert sich die Höhe der Grundsteuer bundesweit. Grund für die Änderung ist 
ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Bislang wurden für die Berechnung der Grundsteuer die 
Einheitswerte aus dem Jahr 1964 zugrunde gelegt. Dies hat das Gericht als unvereinbar mit dem 
Gleichheitsgrundsatz und damit als verfassungswidrig erklärt, sodass der Bund die Berechnung der 
Grundsteuer bis Ende 2019 neu regeln musste. Auf der Grundlage des vom Bund im November 2019 
erlassenen Grundsteuer-Reformgesetzes hat der Landtag von Baden-Württemberg im November 
2020 das Landesgrundsteuergesetz verabschiedet, das ab dem 1. Januar 2025 anzuwenden ist. In der 
Übergangszeit bis Ende 2024 gelten noch die alten Regelungen. 

In Baden-Württemberg sind 5,6 Millionen Grundstücke und Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
von den Finanzämtern zum Stichtag 01. Januar 2022 neu zu bewerten. In Heidelberg betrifft dies über 
50.000 Objekte. 

Grundlage für die Bewertung der bebauten und unbebauten Grundstücke des Grundvermögens sind 
die v on den Gutachterausschüssen der Gemeinden zum 1. Januar 2022 ermittelten und veröffentlich-
ten Bodenrichtwerte. Anknüpfend an diese Grundsteuerwerte setzen die Finanzämter die ab 1. Januar 
2025 geltenden neuen Grundsteuermessbeträge fest, die der Grundsteuer ab 2025 zugrunde gelegt 
werden. 

Um eine zügige Umsetzung sicherzustellen, müssen die Steuerpflichtigen zunächst eine Erklärung 
für ihren Grundbesitz gegenüber den Finanzämtern einreichen. Die Abgabe der Erklärung betrifft 
Firmen/Betriebe genauso wie Privateigentümer und Privateigentümerinnen.  Am 31. Januar 2023 en-
dete die Abgabefrist der Grundsteuererklärung für die Grundsteuer B. Bis zu diesem Zeitpunkt sind 
landesweit jedoch erst 67 Prozent der Erklärungen eingegangen. Die Erklärungen für die Grundsteuer 
A können noch bis 31. März 2023 abgegeben werden. 

Die Finanzämter berechnen aus den Angaben den Grundsteuerwert, legen den Steuermessbetrag 
fest und teilen beides den Steuerpflichtigen per Bescheid mit. Auch die Kommunen erhalten die von 
ihnen benötigen Daten.  

Auf Basis der Vorarbeit der Finanzämter muss jede einzelne Kommune die neuen Hebe-sätze be-
rechnen und beschließen. Hierfür ist jedoch eine ausreichende Anzahl von über-mittelten Grundsteu-
ermessbescheiden erforderlich. Der Versand der Grundsteuermess- bescheide durch die Finanzäm-
ter wird sich bis zum Jahr 2024 erstrecken. Daher können   die Kommunen ihre Hebesätze erst im 
Laufe des Jahres 2024 festlegen. Anschließend erstellt und versendet die Kommune die Grundsteu-
erbescheide für das Jahr 2025 an die Steuerpflichtigen. Die neue Grundsteuer in Baden-Württemberg 
ist dann umgesetzt. In Zeitabständen von sieben Jahren werden die Messbeträge neu festgesetzt 
(Hauptfeststellung). Dabei werden die zu diesem Zeitpunkt geltenden Bodenrichtwerte herangezo-
gen. 
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2. Aufkommensneutrale Grundsteuer 

In der Diskussion um die Einführung der Reform soll generell eine Aufkommensneutralität hinsicht-
lich der gesamten Grundsteuereinnahmen einer Kommune angestrebt werden. Dies bedeutet aber 
auch, dass es für einzelne Grundstücke Veränderungen geben wird. Aufgrund des neuen Bewer-
tungsmodells werden sich zwangsläufig Belastungsverschiebungen zwischen den Grundstücksarten 
und Lagen ergeben.  

Die Grundsteuer-Hebesätze der Stadt Heidelberg werden zum 1. Januar 2025 neu festgelegt. Die Da-
tenbasis für die Ermittlung der Hebesätze liegt erst im Jahr 2024 im ausreichendem Maße vor, sodass 
mit einer Veröffentlichung der neuen Hebesätze frühestens im Herbst 2024 zu rechnen ist. Dabei wird 
im Sinne der Aufkommensneutralität größtmögliche Transparenz angestrebt.  

Das Hebesatzrecht ist Teil der verfassungsrechtlich abgesicherten kommunalen Selbstverwaltungs-
garantie (Artikel 28 Absatz 2 Satz 3 Grundgesetz). Die Änderung des Hebesatzes -ob bis 2024 oder zu 
einem späteren Zeitpunkt- liegt im Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates. Die Hebesätze sind 
grundsätzlich im Rahmen der Haushaltssatzung oder durch eine eigene Hebesatzsatzung durch den 
Gemeinderat festzulegen. 

 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-

ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
Keine 
 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 

 

Anlagen zur Drucksache:  

N ummer: Be zeichnung  

01 Sachantrag der Fraktion CDU vom 07.03.2023 
(Tischvorlage in der Sitzung des  

Haupt- und Finanzausschusses vom 08.03.2023) 
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